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IST-Zahlen in Deutschland lebender Flüchtlinge, Angaben des AZR 
Dr. Thomas Hohlfeld, Referent für Migration, Gruppe DIE LINKE. im Bundestag, thomas.hohlfeld@dielinkebt.de, 227 5 11 22, 18.9.2024 
Antworten der Bundesregierung auf Kleine Anfragen der LINKEN: BT-Drs. 16/8321, 16/12029, 17/642, 17/4791, 17/8547, 17/12457, 18/1033, 18/3987, 18/5862, 18/7800, 18/9556, 18/11388, 18/13537, 18/136, 19/633, 

19/3860, 19/8258, 19/13303, 19/19333, 19/22457, 19/28234, 19/32579, 20/1048, 20/3201, 20/5870, 20/8182, 20/11101, letzte Anfrage: BT-Drs. 20/12439 

 

Die Zahl der Geflüchteten in Deutschland ist im ersten Halbjahr 2024 um gerade einmal 60.000 gestiegen – auf knapp 3,5 Mio. 

 

Die Gesamtzahl der in Deutschland lebenden Geflüchteten (mit unterschiedlichen Aufenthaltsstatus, inklusive Geflüchteter aus der Ukraine!) ist im 

Verlauf des ersten Halbjahres 2024 um etwa 60.000 Menschen von 3,421 Mio. (Ende 2023) auf 3,481 Mio. (Mitte 2024) gestiegen. Dieser Anstieg ist 

deutlich geringer als die Zahl der im ersten Halbjahr 2024 neu registrierten Asylsuchenden (121.416 Asylerstanträge), denn die IST-Zahlen berücksichtigen 

auch Ausreisen und Abschiebungen sowie Statuswechsel (etwa Einbürgerungen).   

Nur 541.000 dieser knapp 3,5 Mio. Geflüchteten (15,5%) haben einen unsicheren bzw. ungeklärten Status (Asylsuchende, Geduldete). Bei allen anderen 

geht es um Geflüchtete mit (relativ) gesichertem Aufenthaltsstatus, um anerkannt schutzbedürftige Personen (771.500 GFK-Flüchtlinge/Asyl, 539.500 

mit subsidiärem bzw. Abschiebungsschutz) bzw. um Geflüchtete mit einem humanitären Aufenthaltstitel (82.500) oder mit einer Aufenthaltserlaubnis 

infolge von Bleiberechtsregelungen (226.000). 

Frage 13: In der Gesamtzahl von 3,48 Mio. sind seit 2022 auch Ukraine-Geflüchtete enthalten, die legal einreisen können und automatisch einen EU-

Schutzstatus erhalten. Deren Zahl stieg im Verlauf des ersten Halbjahres 2024 im Saldo (d.h. Ausreisen werden berücksichtigt) nur um etwa 45.000 von 

1,133 Mio. auf 1,178 Mio. Menschen an – trotz der anhaltend schweren Kampfhandlungen. Die allermeisten Ukraine-Geflüchteten sind in den ersten 

Kriegsmonaten nach Deutschland gekommen [nebenbei: als es „nur“ Leistungen nach dem AsylbLG gab], seitdem kommen vergleichsweise wenige Menschen 

hinzu bzw. kehren viele aus unterschiedlichen Gründen auch wieder in die Ukraine zurück (diese Rückkehrbewegung gibt es vermutlich u.a. auch nur deshalb, 

weil den Betroffenen eine erneute Wiedereinreise in die EU jederzeit gefahrlos möglich ist).  

 

Bewertung durch Clara Bünger, fluchtpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag: 

 

„Die Zahl der Geflüchteten in Deutschland ist im ersten Halbjahr 2024 um gerade einmal 60.000 gestiegen, überwiegend geht es dabei um Menschen aus der 

Ukraine. Insgesamt leben nun knapp 3,5 Millionen Geflüchtete in Deutschland, viele von ihnen schon seit Jahrzehnten, das sind gerade einmal vier Prozent der 

Bevölkerung. Trotzdem wollen Politiker*innen von Ampel, CDU und AfD den Menschen weis machen, diese kleine Minderheit sei für all ihre Probleme 

verantwortlich. Das ist gefährlicher Unsinn, der allein die extreme Rechte stärkt.“  

 

„Deutschland gewährt vielen Menschen Schutz, zu Recht. Eine Million Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine wurde in kürzester Zeit unkompliziert aufgenommen. Das 

gelang nur, weil die Menschen nicht in die staatlichen Aufnahmelager und Asylstrukturen gezwungen wurden. Auch Asylsuchende aus anderen Ländern sollten bei 

Verwandten, Bekannten oder privat unterkommen können, wenn ihnen das möglich ist. Das wäre menschlicher und würde Städte und Kommunen sofort entlasten. 

Erforderlich ist auch ein klügeres Verteilungssystem, das bestehende Kontakte und vorhandene Aufnahmestrukturen berücksichtigt. Wir brauchen pragmatische 

Lösungen statt rechtspopulistischer Hetze, mit der kein einziges Problem gelöst wird.“ 
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AUSREISEPFLICHT: 

Frage 33: Die Zahl der „Ausreisepflichtigen“ ist im Verlauf des ersten Halbjahres 2024 weiter zurückgegangen, auf 226.882 Mitte 2024 (Ende 2022: 

304.308, Ende 2023: 242.642).  

Vier von fünf Ausreisepflichtigen (80,5%) verfügten über eine Duldung (182.727), nur bei 128.355 der Ausreisepflichtigen (56,6%) handelte es sich 

um zuvor abgelehnte Asylsuchende. Bei gerade einmal 17.583 der Ausreisepflichtigen (7,7%) geht es sich um abgelehnte Asylsuchende ohne 

Duldung, d.h. um die Gruppe, die vor allem im Zentrum der politischen Debatten bzw. Gesetzesverschärfungen steht. 

 

Frage 18: Nicht einmal einem Zehntel der Geduldeten werfen die Behörden vor, dass sie ihre Abschiebung vorwerfbar verhindern, d.h. nur 8,9 

Prozent aller Duldungen waren sog. Duldungen „light“ (16.269 Duldungen nach §60b AufenthG).  

 

CHANCEN-AUFENTHALTSRECHT / GEDULDETE: 

Frage 18: Die Zahl der Geduldeten ist, auch infolge der Neuregelung des Chancen-Aufenthaltsrechts nach § 104c AufenthG, von ca. 248.000 (Ende 2022) auf 

193.972 (Ende 2023) und nunmehr 182.727 gesunken (Mitte 2024). 

Frage 21: Über eine Aufenthaltserlaubnis nach dem neuen Chancen-Aufenthaltsrecht verfügten Mitte 2023 66.697 Menschen, häufig Geflüchtete aus dem 

Irak (12.596), aus Russland (6.513), Nigeria (4.453), dem Libanon (2.878), dem Iran (2.788), Pakistan (2.722) und Afghanistan (2.468). 54.054 (81%) der 

Personen mit einem Chancenaufenthaltsrecht hatten zuvor eine Duldung. 

Frage 17: Das (befristete) Chancenaufenthaltsrecht soll, bei Vorliegen weiterer Voraussetzungen (insb.: eigenständige Lebensunterhaltssicherung), zur 

Erteilung von dauerhaften Aufenthaltserlaubnissen nach § 25b (Bleiberecht bei „nachhaltiger Integration“) bzw. § 25a AufenthG (für „gut integrierte 

Jugendliche“) führen, mit solchen Aufenthaltsverfestigungen ist nach Angaben der Bundesregierung in größerem Stil erst ab Mitte 2024 zu rechnen (Ablauf der 

18 Monats-Frist zur Erfüllung der Voraussetzungen), bislang sind 3.338 Personen vom Chancenaufenthaltsrecht (§104c) in das Bleiberecht (§25a und b) 

gewechselt. 

 

Clara Bünger: 

„Während die Zahl der Abschiebungen und Ausreisen stetig steigt, sinkt die Zahl der Ausreisepflichtigen. Vier Fünftel der Ausreisepflichtigen werden geduldet, das 

heißt, häufig dürfen sie gar nicht abgeschoben werden. Weniger als zehn Prozent der Geduldeten wird vorgeworfen, dass sie ihre Abschiebung verhindern. Das 

permanente Gerede über vermeintliche Vollzugsdefizite bei Abschiebungen ist vor diesem Hintergrund völlig daneben. Statt Abschiebungen um jeden Preis 

brauchen wir humanitäre Lösungen und ein wirksames Bleiberecht für Geflüchtete, die schon länger geduldet in Deutschland leben, damit sie endlich ankommen 

können.“   

 

„Das Chancenaufenthaltsrecht ist an zu hohe Hürden geknüpft, aber dennoch eröffnet es vielen Menschen den Weg in ein sicheres Aufenthaltsrecht. Das zeigt: 

Bleiberechtsregelungen sind das beste Mittel, um die Zahl der Ausreisepflichtigen zu senken. Davon brauchen wir mehr. Schluss sein muss dagegen mit allen 

Maßnahmen, die darauf ausgerichtet sind, Menschen ohne Bleiberecht aus dem Land zu vertreiben. Sei es durch brutale Abschiebungen, Arbeitsverbote oder die 

Absenkung oder gar Streichung von Sozialleistungen.“ 
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Frage 8: Seit 1990 sind zudem etwa 221.416 “jüdische Kontingentflüchtlinge“ und Familienangehörige eingereist (keine IST-Zahl: unklar, wie viele dieser Personen mit welchem Status in Deutschland leben). 

 
 

                                                      
1 Abgefragt werden seit Ende 2017 auch Niederlassungserlaubnisse im humanitären Bereich; zum Teil betrifft dies anerkannte Flüchtlinge / Asylberechtigte nach mehrjährigem Aufenthalt (§ 26 Abs. 3, Frage 23), aber auch jüdische Kontingentflüchtlinge (§ 23 Abs. 2, Frage 

11) oder Menschen, deren humanitäre Aufenthaltserlaubnis nach längerem Aufenthalt in eine Niederlassungserlaubnis umgewandelt wurde (§ 26 Abs. 4, Frage 23) – nur letztere müssen zur Gesamtzahl der „Geflüchteten“ hinzugerechnet werden, weil anerkannte Flüchtlinge 

/ Asylberechtigte mit einer Niederlassungserlaubnis in der obigen Tabelle bereits an anderer Stelle erfasst sind (erste Spalte Asyl/GFK, hier wird aber nicht nach Aufenthalts- oder Niederlassungserlaubnis differenziert); hinzugerechnet werden müssen auch Personen mit 

einer Niederlassungserlaubnis, die im Rahmen des Resettlements eingereist sind, erstmals ausgewiesen für Ende 2019 (zuvor unter 1.000). 
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Ende 1997 203.000 [329.0002]  199.0003  --- 319.000 329.000 648.000 402.000  

 

 

 

nicht  

erfragt 

 

 

 

 

 

 
ab Frühjahr 

2022 

ca. 1.050.000 

Ende 2007 126.000 24.000 60.000 ca. 61.500 20.000 135.000 155.000 271.500 ca.  426.500 

Ende 2011 113.000 27.000 50.000 69.000 47.000 87.000 134.000 259.000 ca. 393.000 

Ende 2013 122.000 45.500 50.000 76.500 110.500 94.500 205.000 294.000 ca. 499.000 

Ende 2014 147.500 50.600 60.000 79.600 178.000 113.000 291.000 338.000 ca. 629.000  

Ende 2015 250.500 50.000 64.000 81.000 350.5004 155.500 506.000 445.500 ca. 1,25 Mio. 

Ende 2016 492.000 111.000 61.000 81.000 575.000 153.000 728.000 745.000 ca. 1,47 Mio. 

Ende 2017 644.000 257.000 58.500 81.500 345.000 166.000 511.000 1.041.000 113.000 ca. 1,66 Mio. 

Ende 2018 697.000 324.000 62.000 84.500 299.500 180.000 479.500 1.167.500 114.500 ca. 1,76 Mio. 

Ende 2019 746.500 348.500 66.500 86.250 265.500 202.500 468.000 1.248.000 117.000 ca. 1,83 Mio. 

Ende 2020 785.500 365.000 71.000 82.000 212.250 235.750 448.000 1.303.500 118.500 ca. 1,87 Mio. 

Ende 2021 805.500 392.000 84.500 82.500 230.000 242.000 472.000 1.364.500 124.000 ca. 1,96 Mio. 

Ende 2022 808.000 444.000 120.000 84.000 275.000 248.000 523.000 1.456.000 130.000 1.045.185 ca. 3,15 Mio. 

Ende 2023 789.000 508.000 202.000 84.000 372.000 194.000 566.000 1.583.000 138.500 1.133.620 ca. 3,421 Mio. 

Mitte 2024 771.500 539.500 226.000 82.500 358.500 182.500 541.000 1.619.500 141.500 1.178.646 ca. 3,481 Mio. 
 

Anmerkung: Die IST-Zahlen des AZR unterscheiden sich grundlegend von den Asylantragszahlen. Berücksichtigt wird z.B., wie viele Asylsuchende ausgereist sind oder abgeschoben wurden. 

Bei den IST-Zahlen geht es um die Gesamtzahl der hier lebenden und erfassten Geflüchteten, sie können seit 3 Monaten oder auch schon seit mehr als 20 Jahren hier leben. Meldungen an das 

AZR durch die Ausländerbehörden erfolgen in der Praxis mit einer zeitlichen Verzögerung, es kommt zu Fehleinträgen oder Aktualisierungen bleiben aus – eine Alternativ-Quelle für statistische 

Näherungswerte zum komplexen Fluchtgeschehen gibt es jedoch nicht. Die IST-Zahlen erfassen auch Statuswechsel, d.h. aus Asylsuchenden werden nach einer Anerkennung Flüchtlinge mit 

Aufenthaltsstatus oder – nach einer Ablehnung – Geduldete oder Ausreisepflichtige oder eine Aufenthaltserlaubnis wird z.B. aufgrund einer Heirat/Elternschaft, aus humanitären Gründen oder 

im Rahmen einer Bleiberechtsregelung erteilt. Nach einer Einbürgerung (oder Tod) fallen die Menschen aus der AZR-Statistik heraus, ebenso nach einer Abschiebung oder Ausreise, wobei 

nicht alle freiwilligen Ausreisen verlässlich erfasst werden. Seit 2017 werden mit der IST-Zahlen-Anfrage auch Personen mit einer humanitären Niederlassungserlaubnis nach § 26 Abs. 4 

AufenthG abgefragt (damals 113.000 Personen). 

Am 2.11.2017 wurde erstmalig ein ausführliches Zahlenwerk des Statistischen Bundesamtes zu „Schutzsuchenden“ auf der Datengrundlage des AZR vorgestellt 

(https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2017/11/PD17_387_12521.html). Als „Schutzsuchende“ gelten dabei anerkannte Flüchtlinge genauso wie z.B. 

Asylsuchende; die „Berufung auf humanitäre Gründe“ für den Aufenthalt in Deutschland ist entscheidend. Bei vielen Kategorien humanitärer Aufenthaltstitel wurde deshalb untersucht, 

inwieweit Personen eine „Asylhistorie“ aufweisen, d.h. ob sie zuvor z.B. als Asylsuchende abgelehnt wurden. Sog. „Visa-Overstayers“ ohne Fluchtgeschichte zählen in dieser Statistik nicht, 

selbst wenn sie später einen humanitären Aufenthaltstitel erhalten. Dafür sind z.B. sog. jüdische Kontingentflüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion in der Zählung des Statistischen 

Bundesamtes enthalten, in der IST-Zahlen-Abfrage wird die Zahl der eingereisten jüdischen Kontingentflüchtlinge ergänzend genannt. Trotz Erfassungsunterschieden im Detail ergeben beide 

Quellen annähernd gleiche Gesamtzahlen.  

                                                      
2 nach damaligem AuslG: Abschiebungshindernis festgestellt, Aufenthaltsbefugnis oder Duldung = Teilmenge der Spalten „Bleiberecht“ und „Geduldete“ 
3 Aufenthaltsbefugnis, keine Differenzierung nach §§ 30ff AuslG 
4 Hinzu kommen ca. 300.000 Asylsuchende, die noch nicht offiziell als Asylantragstellende registriert worden waren („easy-gap“), hierzu gibt es nur grobe Schätzungen 

https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2017/11/PD17_387_12521.html
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Zahlen zu Ukraine-Geflüchteten (Frage 13): 

 

 AE nach § 24 

AufenthG 

Fiktions-

bescheinigung 

Schutzgesuch 

gestellt 

ohne Schutz-

gesuch / Titel 

Antrag nach §24 

AufenthG gestellt5 

GESAMT davon ukrainische 

Staatsangehörigkeit 

Vgl.: Ende 2022 
(BT-Drs. 20/5870) 

713.057 143.530 144.334 44.264 - 1.045.185 1.007.772 (96,4%) 

31.12.2023 925.053 80.798  57.723 36.043 34.003 1.133.620 1.094.563 (96,6%) 

30.6.2024 993.773 65.977 43.434 33.710 41.752 1.178.646 1.139.472 (96,7%) 

 

Im ersten Halbjahr 2024 sind damit im Saldo (Zu- und Fortzüge berücksichtigt) 45.026 Geflüchtete aus der Ukraine hinzugekommen. 
              

 

 

 

 

                                                      
5 Die Angaben zur Untergruppe „Antrag auf §24 AufenthG gestellt“ sind neu und werden von der Bundesregierung nicht erläutert; insbesondere ist unklar, wie sich diese Angaben von den 

Angaben zu „Fiktionsbescheinigung“ unterscheiden; womöglich geht es bei der Kategorie „Fiktionsbescheinigungen“ um Verlängerungsanträge zu bereits erteilten Aufenthaltserlaubnissen 

nach §24 AufenthG und im anderen Fall um Neuanträge, die noch nicht beschieden wurden (aber das ist Spekulation). 


